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Wir kommen zur Abstimmung. Der Hauptausschuss 
empfiehlt in Drucksache 17/7552, den Gesetzent-
wurf in der Drucksache 17/6538 unverändert anzu-
nehmen. Wir kommen somit zur Abstimmung über 
den Gesetzentwurf selbst und nicht über die Be-
schlussempfehlung. Wer möchte dem zustimmen? – 
Das sind alle Fraktionen und der fraktionslose Abge-
ordnete Neppe. Gibt es Gegenstimmen? – Enthal-
tungen? – Damit ist der Gesetzentwurf in der 
Drucksache 17/6538 einstimmig angenommen 
und in zweiter Lesung verabschiedet. 

Ich rufe auf: 

12 Gesetz zur Änderung des Pensionsfondsge-
setzes Nordrhein-Westfalen  

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/6887  

Beschlussempfehlung und Bericht 
des Haushalts- und Finanzausschusses 
Drucksache 17/7551  

zweite Lesung 

Ich eröffne die Aussprache und erteile als erstem 
Redner für die Fraktion der CDU dem Abgeordneten 
Krückel das Wort. 

Bernd Krückel*) (CDU): Herr Präsident! Sehr ge-
ehrte Kolleginnen und Kollegen! Mit den vorgesehe-
nen Änderungen des Pensionsfondsgesetzes Nord-
rhein-Westfalen soll in erster Linie das Anlageuniver-
sum für das Sondervermögen erweitert werden.  

Im Aktienbereich sollen die Beschränkungen auf den 
Kauf von Papieren, die auf Euro-Währung lauten, 
aufgehoben werden. Im Rentenbereich wird die 
Möglichkeit geschaffen, Anleihen von staatlich domi-
nierten Emittenten zu erwerben. Außerdem werden 
die Regelungen zur Zusammensetzung des Beirats 
beim Pensionsfonds und die Berufung der Mitglieder 
des Beirates praxisgerecht und flexibel formuliert. 

Die Erweiterung des Anlagespektrums ist notwendig, 
weil die für den Pensionsfonds tätigen Asset-Mana-
ger – bedingt durch die Lage auf dem Kapitalmarkt – 
im Rentenbereich kaum noch Anlageoptionen fin-
den, die den gesetzlich vorgegebenen Anforderun-
gen an Rentabilität und Sicherheit entsprechen.  

Außerdem wird durch die Selbstverpflichtung zur Be-
rücksichtigung der Nachhaltigkeit einer Kapitalan-
lage gerade im Aktienbereich das Anlageuniversum 
deutlich eingeengt. Das ist insbesondere für die Um-
schichtung und die notwendige Ausweitung des Ak-
tienanteils von Bedeutung.  

Beides soll durch die Nachbildung der inzwischen 
von der Firma STOXX für die Länder Nordrhein-

Westfalen, Hessen, Baden-Württemberg und Bran-
denburg entwickelten nachhaltigen Aktienindizes ge-
schehen.  

Die CDU-Fraktion begrüßt den Gesetzentwurf und 
die damit verbundenen Änderungen. Wir sagen un-
sere Zustimmung zu. – Vielen Dank für Ihre Aufmerk-
samkeit.  

(Beifall von der CDU) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kol-
lege. – Für die SPD-Fraktion spricht nun der Abge-
ordnete Zimkeit.  

Stefan Zimkeit (SPD): Herr Präsident! Liebe Kolle-
ginnen und Kollegen! Der Kollege Krückel hat den 
Sachverhalt zutreffend geschildert. Wir können nur 
die gleichen Schlussfolgerungen ziehen, dass man 
diesem Gesetzentwurf zustimmen kann. Damit geht 
einher die Verantwortung für die Landesregierung, 
sicherzustellen, dass man sich in dem vergrößerten 
Universum nicht verirrt und irgendwelche Probleme 
erzeugt. Dieser Verantwortung werden Sie dann hof-
fentlich gerecht. – Insofern hätte es unsererseits die-
ser Debatte jetzt nicht bedurft.  

Was allerdings interessant sein könnte, wäre zu dis-
kutieren, was in dem Gesetzentwurf nicht steht. Zum 
Beispiel hat der Kollege Optendrenk, der gerade 
nicht anwesend ist, für die CDU-Fraktion in Oppositi-
onszeiten gesagt, die jährliche Zuführung zum Pen-
sionsfonds sollte mindestens 700 Millionen Euro be-
tragen und nicht 200 Millionen Euro. Dies wäre die 
Gelegenheit gewesen, dieses Versprechen zu erfül-
len. Das passiert nicht, aber das hatten wir nicht an-
ders erwartet.  

Gleichzeitig hätte man die von der Union und der 
FDP kritisierte Regelung, dass vorab Beträge einge-
zahlt werden müssen, abschaffen müssen, sodass 
man nachher nicht mehr bezahlen muss. Die Lan-
desregierung plant ja, im Jahr 2021 davon Gebrauch 
zu machen und dem Pensionsfonds nichts zuzufüh-
ren. Das wären Dinge gewesen, die man hier, wenn 
man seine Versprechen ernst nimmt, hätte mit anpa-
cken können. Das ist erwartungsgemäß nicht pas-
siert.  

Nichtdestotrotz ist das, was vorgelegt wurde, sinn-
voll. Deswegen werden wir zustimmen. – Schönen 
Dank.  

(Beifall von der SPD) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kol-
lege. – Für die Fraktion der FDP hat der Abgeordnete 
Witzel das Wort.  
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Ralf Witzel (FDP): Herr Präsident! Meine sehr ge-
ehrten Damen und Herren! Der Pensionsfonds des 
Landes Nordrhein-Westfalen hat bekanntlich die 
Funktion, zukünftige Spitzen bei Versorgungslasten 
abzufedern.  

Er dient also als eine Art Puffer für Zeiten besonderer 
Ausgabebelastungen. Im Jahr 2017 ist der Pensions-
fonds in seiner heutigen rechtlichen Konstruktion aus 
der zuvor getrennt geführten Versorgungsrücklage 
und dem Versorgungsfonds hervorgegangen.  

In dieser Legislaturperiode sind dem Pensionsfonds 
bereits 1,2 Milliarden Euro zugeführt worden. So viel 
zur Anmerkung meines Vorredners. Wir haben des-
halb darauf verzichtet, genau für die letzten Jahre ir-
gendwelche Etiketten an den Pensionsfonds zu kle-
ben. Wir haben uns allerdings gegen die Taschen-
spielertricks gewandt, die dort von der früheren rot-
grünen Landesregierung stattgefunden haben. 

Ich komme nun zu Ihrer Frage, was künftig beabsich-
tigt ist. Mit der weiter geplanten Zuführung bis hin 
zum Jahr 2022 sind es nach jetzigen Planungen am 
Ende der Legislatur immerhin 1,4 Milliarden Euro, die 
sich mehr im Pensionsfonds befinden. Das sind 400 
Millionen Euro oder 40 % mehr als die nach dem 
Pensionsfondsgesetz vorgesehene notwendige Zu-
führung von einer Milliarde Euro.  

Zum 31.12.2018 bestanden kumulierte Rücklagen in 
Höhe von beachtlichen 11,88 Milliarden Euro. Diese 
Rücklagen sind hilfreich, um die Versorgungslasten 
der Zukunft zu glätten. Denn belief sich die Anzahl 
der Versorgungsempfänger im Jahr 2018 noch auf 
rund 210.000 Personen, für die rund 7,7 Milliarden 
Euro an Versorgungsausgaben aufzubringen waren, 
so wird der Höchststand an versorgungsberechtigten 
Personen mit rund 229.700 prognostisch im Jahr 
2027 erreicht. Damit wird der Landeshaushalt mit 
Versorgungsausgaben in Höhe von 8,4 Milliarden 
Euro belastet.  

Nach § 6 Abs. 3 des Pensionsfondsgesetzes müs-
sen die Mittel so angelegt werden, dass größtmögli-
che Sicherheit und Rentabilität gewährleistet sind. 
Dies ist auch im Sinne der FDP-Landtagsfraktion und 
soll durch die Gesetzesänderung keinesfalls aufge-
weicht werden.  

Es geht um die Erweiterung des Anlagehorizontes, 
da nun Anlagerestriktionen entfallen, die einer opti-
malen Zusammenstellung des Anlageportfolios viel-
leicht im Wege stehen könnten. Bisher war das Land 
Nordrhein-Westfalen per Gesetz verpflichtet, die An-
lagen ausschließlich in der Währung Euro zu tätigen. 
Diese Einschränkung soll es zukünftig nur noch bei 
Rentenpapieren geben. Alle anderen Anlagen dürfen 
zukünftig auch in anderen Währungen erfolgen. 
Dadurch wird die Möglichkeit geschaffen, Anlagen in 
internationalen Titeln vorzunehmen.  

Die aktuelle DEKA-Studie beispielsweise zeigt, wie 
hochproblematisch sich für Kapitalanlagen aktuell al-
leine die Eurozone erweist, nachlesbar beispiels-
weise im „Kölner Stadt-Anzeiger“ vom 01.10.2019. 
Der Artikel ist überschrieben mit „Wie Anleger durch 
Nullzinsen und Inflation enteignet werden“. 

Seit Jahren erleben wir eine fragwürdige EZB-Politik, 
die für Kapitalanlagen verheerende Auswirkungen 
hat. Vor drei Wochen ist entgegen aller Hoffnungen 
und Notwendigkeiten von Sparern und Instituten so-
wie gegen die ökonomische Vernunft beschlossen 
worden, die Ankaufspolitik fortzusetzen und die Ne-
gativzinspolitik noch stärker in den Minusbereich zu 
fahren.  

Bei einer aktuellen Inflationsrate in Deutschland in 
Höhe von 1,5 % und dem Wegfall von Zinszahlungen 
werden jedes Jahr Einlagewerte von 33,5 Milliarden 
Euro vernichtet. Im statistischen Durchschnitt sind 
das 404 Euro pro Anleger, so die DEKA-Studie.  

International ist das anders. Die US-Notenbank Fed 
hat derzeit einen Leitzins von 2 %. Ein möglichst brei-
ter Anlagehorizont an Kapitalmärkten ist deshalb 
wünschenswert, weil so das Chancen-Risiko-Ver-
hältnis optimiert werden kann.  

Empirisch belegt ist, dass Diversifikation eines Anla-
geportfolios jeder Einzelinvestition in Bezug auf das 
Chancen-Risiko-Verhältnis überlegen ist, auch wenn 
die Einzelinvestition noch so gut ausgewählt ist. Das 
hat auch bereits der amerikanische Ökonom und No-
belpreisträger Harry Max Markowitz in den 50er-Jah-
ren festgestellt. 

In diesem Sinne verstehen wir auch die Gesetzesän-
derung: Es werden neue Möglichkeiten geschaffen, 
die Rücklagen für die Pensionen des Landes in der 
Summe besser und sicherer anzulegen, als das bis-
lang der Fall gewesen ist.  

Eine Aufweichung von Stabilität sehen wir dadurch 
nicht und würden diese unsererseits auch ablehnen. 
Dem vorliegenden Gesetzentwurf stimmen wir aus-
drücklich zu. – Vielen Dank. 

(Beifall von der FDP) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Witzel. – Für die Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen spricht Frau Kollegin Düker. 

Monika Düker*) (GRÜNE): Frau Präsidentin! Sehr 
geehrte Kolleginnen und Kollegen! Mit dem vorlie-
genden Gesetzentwurf soll das Pensionsfondsge-
setz des Landes geändert werden.  

Für den Bereich Aktien wird eine Beschränkung auf-
gehoben, die bisher nur den Handel in Euro zuließ. 
Zukünftig sollen Anlagen in internationalen Titeln er-
folgen können. 
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Das ist auch aus unserer Sicht eine sinnvolle Erwei-
terung des Anlagespektrums, die bereits im Fach-
ausschuss fraktionsübergreifend auf Zustimmung 
gestoßen ist. Auch für meine Fraktion kann ich hier 
heute nur wiederholen, dass wir dem Gesetzentwurf 
zustimmen werden. 

Einen Punkt möchte ich jedoch noch hervorheben: 
Die im Jahr 2017 durch die Vorgängerregierung ein-
geführte Orientierung am Kriterium der Nachhaltig-
keit der Kapitalanlagen ist nicht bloß eine Einschrän-
kung, wie das oft formuliert wird. Vielmehr ist die Be-
rücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien aus un-
serer Sicht ein wichtiger Fortschritt. 

Die Tatsache, dass die aktuelle Landesregierung, 
Herr Lienenkämper, das offensichtlich auch erkannt 
und anerkannt hat und die rot-grünen Entscheidun-
gen hier fortsetzt, finden wir natürlich richtig und un-
terstützenswert.  

Landesinvestitionen in klimaschädliche Projekte und 
ethisch zweifelhafte Unternehmungen müssen end-
gültig der Vergangenheit angehören. Dass Sie diese 
Linie fortsetzen, finden wir ausdrücklich begrüßens-
wert. Deshalb werden die Mittel des Pensionsfonds 
nun unter Berücksichtigung ökologisch und sozial 
verträglicher Standards angelegt.  

Wir hoffen, dass dieser Weg von der Landesregie-
rung weitergegangen wird, Grundsätze sozial und 
ökologisch verantwortlicher Investments auf allen 
Ebenen durchzusetzen.  

Das Land wird davon aus unserer Sicht auch finanz-
politisch profitieren, wie es die Nachhaltigkeitsanlei-
hen des Landes als eigene, nachhaltige Produkte auf 
den Finanzmärkten bereits beweisen. 

Der Gesetzentwurf findet unsere Zustimmung. – Ich 
danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Düker. – Für die AfD-Fraktion spricht 
Herr Kollege Strotebeck. 

Herbert Strotebeck (AfD): Frau Präsidentin! Meine 
Damen und Herren! Das Meiste ist gesagt. Über den 
vorliegenden Gesetzentwurf gab es in der Sitzung 
des Haushalts- und Finanzausschusses am 25. Sep-
tember keine inhaltliche Debatte, wie zuvor auch 
schon im Unterausschuss Personal. Der Entwurf 
wurde einstimmig unverändert angenommen.  

Wenn es bei einem Antrag oder Gesetzentwurf par-
teiliche Einstimmigkeit gibt, muss der zugrunde lie-
gende Text Themen anpacken, deren Umsetzung of-
fensichtlich eine Selbstverständlichkeit darstellt. 

In der Tat handelt es sich bei den Änderungen um 
erforderlich gewordene Selbstverständlichkeiten. 

Von sprachlichen Anpassungen abgesehen erweitert 
der Entwurf in der Hauptsache die Anlagevielfalt und 
entfernt unnötige Anlagefesseln.  

War bislang die Fixierung auf Europapiere festge-
schrieben, kann zukünftig – mit Ausnahme des Ren-
tenmarktes – auch in Papiere anderer Währungen in-
vestiert werden, was gut und aufgrund der EZB-
Politik leider auch dringend erforderlich geworden ist. 

Zur Verdeutlichung möchte ich Folgendes hinzufü-
gen: Die EZB wurde von Mitgliedstaaten der EU ge-
gründet, um primär für Preisstabilität zu sorgen mit 
dem Nebenziel, ein Augenmerk auf das Wirtschafts-
wachstum im EU-Raum zu haben, soweit das Ziel die 
Preisstabilität nicht beeinträchtigt. Die Aufgabe der 
EZB ist es nie gewesen, das größte Umverteilungs-
projekt aller Zeiten durchzuführen. 

(Beifall von der AfD) 

Der Kernsatz des Gesetzentwurfs lautet: „Die Mittel-
anlage in Rentenpapiere darf ausschließlich in der 
Währung Euro erfolgen.“ 

Die komplette Fixierung für Renten und Aktien auf 
Europapiere verringerte unnötig den Anlagekorridor, 
insbesondere auch ein breites Spektrum an sicheren 
und rentablen Anlagemöglichkeiten, soweit sie zur 
Verfügung stehen sollen. 

Nach den Vorgaben der Länder Hessen, Baden-
Württemberg, Brandenburg und Nordrhein-Westfa-
len wurden im Rahmen eines Ausschreibeverfahrens 
nachhaltige Aktienindizes entwickelt, und diese An-
lagemöglichkeiten können jetzt für die Umschichtung 
genutzt werden, zumal bis zur Zielquote von 30 % 
Aktienanteil noch ein Potenzial von ca.16 % vorhan-
den ist. 

Davon abgesehen ist das Währungsrisiko nicht 
zwangsläufig ein negatives Risiko. Es kann sich auch 
durchaus ein positiver Währungsvorteil ergeben. 

Zusammenfassend lässt sich sagen: Der Gesetzent-
wurf setzt die Prämisse „Risikostreuung vor Wäh-
rungsabsicherung“ um. Die AfD-Fraktion stimmt dem 
Gesetzentwurf zu. – Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Strotebeck. – Für Die Landesregierung 
spricht Herr Minister Lienenkämper. 

Lutz Lienenkämper, Minister der Finanzen: Frau 
Präsidentin! Liebe Kolleginnen! Liebe Kollegen! Ich 
freue mich ausdrücklich darüber, dass sich zu dem, 
was im Gesetzentwurf steht, Einstimmigkeit abzeich-
net.  
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Was im Gesetzentwurf steht, ist auch allseits zutref-
fend vorgetragen worden, sodass ich auf eine Wie-
derholung des Inhaltes verzichten kann.  

Zu dem, was nicht im Gesetzentwurf steht, zeigen 
sich viele Diskussionsmöglichkeiten auf. Ich gehöre 
diesem Parlament schon länger an: Wenn ich die 
jetzt wahrnehmen würde, würde ich die Einstimmig-
keit gefährden. Das tue ich aber nicht. – Herzlichen 
Dank. 

(Beifall von der CDU, der FDP und Herbert 
Strotebeck [AfD]) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank 
Herr Minister. – Liebe Kolleginnen und Kollegen, da-
mit sind wir am Ende der Aussprache angelangt, und 
wir kommen zur Abstimmung. 

Der Haushalts- und Finanzausschuss empfiehlt in 
Drucksache 17/7551, den Gesetzentwurf Drucksa-
che 17/6887 unverändert anzunehmen. Deshalb füh-
ren wir jetzt die Abstimmung über den Gesetzentwurf 
selbst und nicht über die Beschlussempfehlung 
durch.  

Wer also dem Gesetzentwurf zustimmen möchte, 
den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind CDU, 
SPD, FDP, Bündnis 90/Die Grünen, die AfD und der 
fraktionslose Abgeordnete Neppe. Ich frage pro 
forma, ob jemand dagegen stimmt. – Das ist nicht der 
Fall. Gibt es Enthaltungen? – Das ist auch nicht der 
Fall. Damit ist – wie in der Debatte angekündigt – der 
Gesetzentwurf Drucksache 17/6887 einstimmig 
angenommen und in zweiter Lesung verabschie-
det worden. 

Ich rufe auf: 

13 Fünftes Gesetz zur Änderung des Kommunal-
abgabengesetzes 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/7547 

erste Lesung 

Frau Ministerin Scharrenbach hat ihre Einbringungs-
rede zu Protokoll gegeben. (Anlage 1) 

Eine weitere Aussprache ist heute nicht vorgesehen; 
daher kommen wir zur Abstimmung. Der Ältestenrat 
empfiehlt die Überweisung des Gesetzentwurfs 
Drucksache 17/7547 an den Ausschuss für Hei-
mat, Kommunales, Bauen und Wohnen – feder-
führend – und an den Haushalts- und Finanzaus-
schuss sowie an den Verkehrsausschuss zur Mit-
beratung. Möchte jemand gegen die Überweisung 
stimmen? Möchte sich jemand enthalten? – Beides 
ist nicht der Fall, also haben wir so überwiesen. 

Wir kommen zu: 

14 Gesetz zur Reform des Hinterlegungsgesetzes 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/7548 

erste Lesung 

Herr Minister Biesenbach hat seine Einbringungs-
rede zu Protokoll gegeben. Auch hier ist keine wei-
tere Aussprache vorgesehen. (Anlage 2) 

Der Ältestenrat empfiehlt die Überweisung des Ge-
setzentwurfs Drucksache 17/7548 an den Rechts-
ausschuss. Wenn dem niemand widersprechen oder 
sich enthalten möchte – beides ist nicht der Fall –, ha-
ben wir so überwiesen. 

Ich rufe auf: 

15 Siebtes Gesetz zur Änderung des Polizeige-
setzes des Landes Nordrhein-Westfalen 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/7549 

erste Lesung 

Herr Minister Reul hat seine Einbringungsrede zu 
Protokoll gegeben. Auch hier ist keine weitere Aus-
sprache vorgesehen. (Anlage 3) 

Der Ältestenrat empfiehlt die Überweisung des Ge-
setzentwurfs Drucksache 17/7549 an den Innen-
ausschuss – federführend – und zur Mitberatung an 
den Rechtsausschuss. Wenn dem niemand wider-
sprechen oder sich enthalten möchte – beides ist 
nicht der Fall –, haben wir so überwiesen. 

Ich rufe auf: 

16 Nachwahl eines Mitglieds des Parlamentari-
schen Beirats der NRW.BANK 

Wahlvorschlag 
der Fraktion der CDU 
Drucksache 17/7546 

Eine Aussprache ist nicht vorgesehen. Wir kommen 
daher zur Abstimmung über den Wahlvorschlag, der 
Ihnen in Drucksache 17/7546 vorliegt.  

Wer dem Wahlvorschlag zustimmen möchte, den 
bitte ich um das Handzeichen. – Das sind CDU, SPD, 
FDP, Bündnis 90/Die Grünen, die AfD und der frakti-
onslose Abgeordnete Neppe. Ich frage auch hier, ob 
es Gegenstimmen gibt. – Das ist nicht der Fall. Ent-
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